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Beratung rund umdas Geld

WennfremdePersoneneinenVer-
tragmiteinander schließen, kann re-
gelmäßig davon ausgegangen wer-
den, dass der Vertragsabschluss von
natürlichen Interessengegensätzen
geprägt ist. Jede Vertragspartei will
nämlich das für sieGünstigste durch-
setzen.

Verträge unter Angehörigen kön-
nen die Möglichkeit bieten, Ein-
künfte und Vermögen auf Famili-
enmitglieder zu verlagern. Dabei
steht es Angehörigen grundsätz-
lich frei, ihre Rechtsverhältnisse
untereinander so zu gestalten,
dass sie steuerlich möglichst güns-
tig sind. Hierbei müssen allerdings
für die steuerliche Anerkennung
bestimmte Voraussetzungen be-
achtet werden, damit Verträge un-
ter Angehörigen durch die Finanz-
verwaltung anerkannt werden.

Steuerliche Anerkennung von Verträgen unter Angehörigen

Verträge unter Angehörigen da-
gegen sind vielfach nicht von diesen
Gegensätzen geprägt, sondern wer-
den oft aufgrund familiärer Erwä-
gungen abgeschlossen. Anders als
Verträge unter Fremden sind Ange-
hörigenverträge häufig nicht auf die
Erlangung eines wirtschaftlichen
Austausches von Leistungen gerich-
tet, sondern zielen allein auf die Er-
langung steuerlicher Vorteile ab. Un-
strittig ist, dass das Ziel, möglichst
wenig Steuern zu zahlen, legitim ist.
Verträge unter Angehörigen wan-
deln vor diesemHintergrund sehr oft
auf dem Grat zwischen steuerlicher
und wirtschaftlicher Dispositionsfrei-
heit und dem Missbrauch von steu-
erlichen Gestaltungsmöglichkeiten.

Angehörige im steuerlichen Sinne
sind:
Ehegatten (auch geschiedene

Ehegatten), Verwandte und Ver-
schwägerte in gerader Linie (Eltern
undKinder), Geschwister, Kinder der
Geschwister, Ehegatten der Ge-
schwister, Geschwister der Ehegat-
ten und Geschwister der Eltern.
Unter den Begriff Angehörige fal-

len aber auch Personen- und Kapi-
talgesellschaften, soweit diese von
einem der oben genannten Perso-
nenkreise beherrscht werden.

Grundsätze für die
steuerliche Anerkennung
Regelmäßig treten bei steuerli-

chen Gestaltungen zwischen nahen
Angehörigen zwei Problemkreise
auf. Zumeinembesteht das Problem
der steuerlichen Anerkennung dem
Grunde nach, zum anderen ist die
angemessene Höhe der Vergütung
beziehungsweise des Entgelts pro-
blematisch.
Die Rechtsprechung hat folgende

Grundsätzeaufgestellt: Verträgeun-
ter Angehörigen werden nur dann
steuerlich anerkannt, wenn sie
● zivilrechtlich wirksam geschlos-
sen werden,
● klare und eindeutige Vereinba-
rungen enthalten,
● ernsthaft gewollt sind,
● tatsächlich durchgeführt werden
und
● nach Vereinbarung und Durch-
führungauchunter fremdenDritten
üblich sind (dem sogenannten
Fremdvergleich standhalten).

Sie bedürfen nicht grundsätzlich
der Schriftform. Sie können auch
mündlich wirksam vereinbart wer-
den. Aus Gründen der Beweislast
und des besseren Nachweises, nicht
nur gegenüber der Finanzverwal-

tung, ist bei Verträgen unter Ange-
hörigen unbedingt die Schriftform
zu wählen.
Im Streitfall ist nämlich der Steu-

erpflichtige derjenige, der aus dem
Vertrag etwas für sich Günstiges ab-
leitet.
Sollten Verträge bisher aufgrund

mündlicher Vereinbarungen ge-
schlossenworden sein, könnendiese
zu einem späteren Zeitpunkt schrift-
lich bestätigt werden. Eine Rückda-
tierung ist in keinem Fall zulässig
(Rückwirkungsverbot). Die Empfeh-
lung lautet, alle Angehörigenverträ-
ge im Voraus abzuschließen, rück-
wirkende Vereinbarungen werden
steuerlich nicht anerkannt.
Für Verträge mit minderjährigen

Kindern sind zivilrechtliche Beson-
derheiten zu beachten, auf die hier
nicht näher eingegangen wird.
Grundsätzlich besteht Vertrags-

freiheit, die Vertragsparteien kön-
nen alle Inhalte des Vertrages selbst
festlegen, soweit diese Inhalte recht-
lich zulässig sind.
Bei den Verträgen unter Angehö-

rigen ist allerdings für steuerliche
Zwecke der sogenannte Fremdver-
gleich (siehe oben) zu beachten. Die
Finanzverwaltung geht bei Verträ-
gen unter Angehörigen, wie bereits
erwähnt, von gleichgerichteten In-
teressen aus und sieht deshalb eine
strenge Prüfung der Vereinbarun-
gen vor. Die Verträgemüssen so aus-
gestaltet werden, wie es auch unter
Fremden erfolgtwäre. Dabei sind al-
le objektiven Umstände wichtig. Al-
lerdings schließt nicht jede Abwei-
chung vom Üblichen gleich eine
steuerliche Anerkennung aus.
Sie müssen ernsthaft vereinbart

und wie vereinbart tatsächlich
durchgeführt werden. Nur zum
Schein abgeschlossene Verträge
werden nicht anerkannt. Stark ver-
spätete Zahlungen, Zahlungs-
schwankungen und Zahlungsabwei-
chungen können einer tatsächlichen
Durchführung entgegenstehen.
Auch Barzahlungen können in be-
stimmten Fällen fragwürdig sein
und Zweifel an der steuerlichen An-
erkennung auslösen, siehe Abbil-
dung 1.

Anerkennung von
Darlehensverträgen

Die steuerliche Anerkennung von
Darlehensverträgen unter Angehö-
rigen setzt die Berücksichtigung der

Anders als Verträge unter Fremden sind Angehörigenverträge (etwa unter
Eheleuten) häufig nicht auf die Erlangung eines wirtschaftlichen Austausches
von Leistungen gerichtet, sondern zielen allein auf die Erlangung steuerlicher
Vorteile ab.

Stand 29. September 2014
Die Zinsspannen am Kapital-
markt nehmen zu. Das Zinsba-
rometer bietet lediglich erste
Anhaltspunkte zur aktuellen
Kapitalmarktsituation (ohne
Gewähr). Bei den gekennzeich-
neten Zinssätzen können sich je
nach persönlicher Verhand-
lungssituation deutliche Ab-
weichungen ergeben.

Zinsen
Geldanlage %
Festgeld 10.000 €,
3 Monate1) 0,10 - 3,51

Kredite
LandwirtschaftlicheRentenbank2)

% effektiv
(Sonderkreditprogramm)
Maschinenfinanzierung
6 Jahre Laufzeit,
Zins 6 Jahre fest 1,10
langfristige Darlehen
10 Jahre Laufzeit,
Zins 5 Jahre fest 1,15
20 Jahre Laufzeit,
Zins 10 Jahre fest 1,91

Baugeld-Topkonditionen3)

Zins 10 Jahre fest 1,82 - 2,89
Zins 15 Jahre fest 2,31 - 3,02

1) Marktausschnitt (100%Einlagensicherung)
2) Zinssatz Preisklasse A, Margenaufschlag
0,35 bis 2,85%, je nach Bonität und Besiche-
rung (7 Preisklassen)
3) Quelle: www.capital.de
(Spanne der Topkonditionen)

ZINSBAROMETER
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genannten allgemeinen Grundsätze
voraus. Als Vergleichsmaßstab kön-
nen die üblichen Vertragsgestaltun-
gen zwischen Darlehensnehmern
und Kreditinstituten dienen. Zur
besseren Dokumentation empfiehlt
es sich, Kreditangebote mit Angabe
eines Zinssatzes einzuholen.
Nach aktueller Rechtsprechung

können aber auch die Interessen des
Darlehensgebers an einer gut ver-
zinslichen Geldanlage, welche im
Bereich derGeldanlagen üblich sind,
als Vergleichsmaßstab herangezo-
gen werden.
Darlehensverträge sollten zwi-

schen den Vertragsparteien schrift-
lich geschlossenwerden und folgen-
de Angaben enthalten:
● Höhe des Darlehens,
● Zweck des Darlehens,

● Laufzeit des Darlehens,
● Rückzahlungsart und Rückzah-
lungszeitpunkt (Tilgung) des Darle-
hens,
● Zinssatz,
● Fälligkeit der Zinsen (die verein-
barten Zinsen sind zuden jeweiligen
Fälligkeitszeitpunkten zu entrich-
ten),
● ausreichende Besicherung des
Rückzahlungsanspruchs.

Eine ausreichende Besicherung
liegt bei Hingabe banküblicher Si-
cherheiten vor. Dazu gehört zum
Beispiel eine grundbuchliche Eintra-
gung (Hypothek oder Grundschuld).
Forderungsabtretungen, aber auch
Sicherungsübereignungen vonWirt-
schaftsgütern kommen ebenfalls in-
frage.

Wird das Darlehensverhältnis auf-
grunddergefordertenKriterienund
der tatsächlichen Durchführung des
Vertrages steuerlich anerkannt, sind
die Zinszahlungen beim Darlehens-
nehmer Betriebsausgaben bezie-
hungsweiseWerbungskosten, wenn
dieser das Darlehen zur Erzielung
von Einkünften verwendet.
Beim darlehensgebenden Ange-

hörigen unterliegen diese Zinszah-
lungen dem persönlichen Steuer-
satz. Der darlehensgebende Ange-
hörige muss die Zinseinnahmen im
Rahmen seiner Einkommensteuerer-
klärung angeben, die Abgeltung-
steuer ist nicht anzuwenden.
Bauer Schlau erhält von seiner

Tochter ein Darlehen in Höhe von
50.000 €.
Das Darlehen dient der Finanzie-

rung einer Investition in seinem
landwirtschaftlichen Betrieb. Das
Darlehensverhältnis ist steuerlich an-
zuerkennen, der Vertrag sieht einen
Zins in Höhe von 3%per annum vor
(jährliche Zinszahlung also 1.500 €).
Bauer Schlau hat einen persönli-

chen Steuersatz von 40 %. Seine
Tochter hat einenpersönlichen Steu-
ersatz von 30 %.

Miet- und
Pachtverträge

Auch Miet- und Pachtverhältnisse
unter Angehörigen sollten grund-
sätzlich schriftlich vereinbartwerden.
Die allgemeinen Grundsätze der kla-
ren und eindeutigen Vereinbarung
sowie die tatsächliche Durchführung
sind auch hier für die steuerliche An-
erkennung maßgebend.
Daher sind bei der vertraglichen

Vereinbarung folgende Hauptpflich-
ten zu berücksichtigen:
● genaue Bezeichnung des Mietge-
genstandes,
● genaue Angabe über Miethöhe
und Nebenkosten,
● Zahlung gemäß vertraglicher Ver-
einbarung (Überweisung – Barzah-
lungen sollten vermieden werden),
● jährliche Abrechnung der Neben-
kosten.

Die Höhe des Miet- und Pachtprei-
ses sollte sich nach der ortsüblichen
Miete/Pacht vergleichbarer Art, Lage
und Ausstattung richten. Die ortsüb-
liche Miete umfasst die ortsübliche
Kaltmiete zuzüglich der umlagefähi-
gen Nebenkosten.
AuchdieverbilligteÜberlassungei-

ner Wohnung zu Wohnzwecken an
einenAngehörigen istmöglich.Aller-
dings ist zu beachten, dass die Nut-
zungsüberlassung in einen entgeltli-
chen und unentgeltlichen Teil aufzu-
teilen ist,wenndieMieteweniger als
66%der ortsüblichenMiete beträgt.
Beträgt die Miete mehr als 66 % der
ortsüblichen Miete, gilt die Woh-
nungsvermietung als entgeltlich.
Die angefallenen Aufwendungen,

wie zum Beispiel Grundsteuern, Ver-
sicherungen, SchuldzinsenundErhal-
tungsaufwendungen, sind steuerlich
nur insoweit abzugsfähig, als sie auf
den entgeltlichen Teil entfallen.
Bauer Schlau vermietet an seine

Tochter eine Wohnung (steuerliches
Privatvermögen). Vater und Tochter
haben in ihremsteuerlichanzuerken-
nenden Mietvertrag eine Miete von
300€proMonatvereinbart.Dieorts-
üblicheMiete beträgt 500€ proMo-
nat. Die im Kalenderjahr anfallen-
den Aufwendungen einschließlich
Schuldzinsen und Abschreibung be-
tragen 10.000 €.

Auch Miet- und Pachtverhältnisse unter Angehörigen sollten grundsätzlich
schriftlich vereinbart werden. Fotos: Isa-Maria Kuhn

Abbildung 1: Fragen zur Prüfung von Verträgen einsetzen

Auswirkung
Bauer Schlau:
Betriebsausgabe 1.500,00 € x 40% = 600 € Steuerersparnis

Tochter Schlau:
Einnahmen aus
Kapitalvermögen 1.500,00 € x 30% = 450 € Steuerzahllast
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Die vereinbarteMiete beträgtwe-
niger als 66% der ortsüblichenMie-
te. Sie beträgt 300 €/500 € x 100 =
60 %
Von den angefallenen Aufwen-

dungen sind somit nur 6.000 €

(10.000,00 € x 60 %) als Werbungs-
kosten abzugsfähig.
Diese Regelung gilt ebenfalls bei

der Vermietung einer Wohnung an
Fremde.

Arbeitsverträge unter
Angehörigen

Arbeitsverhältnisse unter Ange-
hörigen sind möglich und werden
auch steuerlich anerkannt, wenn die
allgemeinenGrundsätze berücksich-
tigt werden. Auch bei Arbeitsverträ-
gen ist die Schriftform zu empfeh-
len.
Wie auch bei anderen Arbeitneh-

mern sind folgende, klare und ein-
deutige Vereinbarungen festzuhal-
ten:
● Art der Tätigkeit,
● Arbeitszeit,
● Lohn- und Gehaltshöhe (ein-
schließlich Sonderzahlungenwie Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld),
● Urlaubszeit,
● Kündigungsfristen,
● tatsächliche Auszahlung des Ar-
beitslohns zum üblichen Zahlungs-
zeitpunkt.

Vorteile aus Arbeitsverträgen un-
ter Angehörigen können neben
dem Betriebsausgabenabzug zu-
sätzliche Freibeträge (Arbeitneh-
merpauschbetrag), Aufbau einer
betrieblichen Altersvorsorge und
Ähnliches sein. Nicht nur die Voll-
zeitbeschäftigung ist möglich, son-
dern auch eine geringfügige Be-
schäftigung auf 450-€-Basis wäre
denkbar.
Die Höhe des Arbeitslohns muss

dem entsprechen, was für die glei-
che Tätigkeit einer fremden Arbeits-

kraft bezahlt werden müsste. Gege-
benenfalls sollteeinbetriebsinterner
Vergleich angestellt werden. Der
Angehörige sollte nicht mehr oder
weniger Arbeitslohn bekommen als
die übrigenMitarbeiter in vergleich-
barer Position.

Besonderheit Ehegatten-
arbeitsverträge

Bei Ehegattenarbeitsverträgen
sollte zusätzlich zwingend auf fol-
gende Vereinbarungen geachtet
werden, da die Finanzverwaltung
hier eine noch strengere Prüfung
vornimmt:

● Urlaubsanspruch und Urlaubs-
dauer
Sind keine Vereinbarungen ge-

troffen, erfolgt keine steuerlicheAn-
erkennung.

● Scheidungsklausel
Ist vereinbart, dass das Arbeitsver-

hältnis enden soll, soweit ein Ehe-
scheidungsverfahren eingeleitet
wird, entspricht dieses nicht dem
Fremdvergleich. Es erfolgt keine
steuerliche Anerkennung.

● Auszahlung des Arbeitslohns
Die Lohnüberweisung sollte auf

ein Konto des Arbeitnehmer-Ehe-
gatten erfolgen, denn für die steu-

erliche Anerkennung muss der Ar-
beitnehmer-Ehegatte über seinen
Arbeitslohn frei verfügen können.

Zusammenfassendes
Beispiel

Das nachfolgende Beispiel soll die
steuerliche Auswirkung von Verträ-
gen unter Angehörigen veranschau-
lichen.
Bauer Schlau hat seine studieren-

de Tochter angestellt.
Für dieMithilfe im landwirtschaft-

lichen Betrieb (Buchführungsarbei-
ten, Erntearbeiten) zahlt er seiner
Tochter ein jährlichesGehalt inHöhe
von 10.000 €.
Weiterhin hat Bauer Schlau von

seiner Tochter ein Darlehen in Höhe
von 100.000 € erhalten. Das Darle-
hen dient der Finanzierung einer In-
vestition in seinem landwirtschaftli-
chenBetrieb.DerVertrag siehteinen
Zins in Höhe von 3% vor (jährliche
Zinszahlung 3.000 €).
Die Verträge sind steuerlich anzu-

erkennen.
Bauer Schlau hat einen persönli-

chen Steuersatz von 40 %. Seine
Tochter hat keine weiteren Einkünf-
te. Ihr persönlicher Steuersatz be-
trägt15%.DieentsprechendenAus-
wirkungen dieser Verträgemit einer
familiären Steuerersparnis von
4.653€ sind in Abbildung 2 darge-
stellt.

Arbeitsverhältnisse unter Angehöri-
gen sind möglich und werden auch
hierzulande steuerlich anerkannt,
wenndieallgemeinenGrundsätzebe-
rücksichtigtwerden.AuchbeiArbeits-
verträgen ist die Schriftform zu emp-
fehlen.

Ina Ehlers, Steuerfachwirtin
Stefan Heins, Steuerberater
wetreu LBB Betriebs- und
Steuerberatungsgesellschaft KG

Abbildung 2: Auswirkungen der Verträge zwischen Bauer Schlau und Tochter

Nahen Angehörigen steht es
grundsätzlich frei, ihre Rechts-
verhältnisse untereinander so
zu gestalten, dass sie steuerlich
möglichst günstig sind. Im Rah-
men der geltenden rechtlichen
Möglichkeiten bieten Verträge
unter Angehörigen daher legi-
time Gestaltungsmöglichkeiten
zum Steuersparen. Interessant
wird es, wenn der Steuersatz
des zahlenden Angehörigen
deutlich oberhalb des zahlungs-
empfangenden Angehörigen
liegt. Da die Finanzverwaltung
inderRegel jedenVertragunter
Angehörigen genauer prüfen
wird, ist eswichtig, dass alleVer-
einbarungen klar, ernstlich ge-
wollt und schriftlich festgehal-
ten werden, tatsächlich durch-
geführt werden und dem zwi-
schen Fremden Üblichen ent-
sprechen.

FAZIT
Bauer Schlau: Betriebsausgaben

Zinsen 3.000,00 €
Gehalt 10.000,00 €

13.000,00 € x 40% = 5.200,00 € Steuerersparnis

Tochter Schlau: Einnahmen aus
nichtselbständiger
Arbeit 10.000,00 €
abzüglich
Arbeitnehmer‐
Pauschbetrag 1.000,00 €

9.000,00 €

Kapitalvermögen 3.000,00 €

Einkommen gesamt 12.000,00 €
Grundfreibetrag ‐8.354,00 €

3.646,00 € x 15% = 547,00 € Steuerzahllast
Familiäre
Steuerersparnis 4.653,00 €


